
 

                                                            
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eutin, bestehend 
aus der Teilfläche I für ein Gebiet im Ortsteil Fissau zwischen der Malenter 
Landstraße und der Alten Malenter Landstraße im Bereich der Seniorenwohnanlage 
Wilhelmshöhe und der Teilfläche II für ein Gebiet südöstlich der Ohmstraße 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 05.02.2009 
beschlossen, die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eutin, bestehend aus 
der Teilfläche I für ein Gebiet im Ortsteil Fissau zwischen der Malenter Landstraße und der 
Alten Malenter Landstraße im Bereich der Seniorenwohnanlage Wilhelmshöhe und der 
Teilfläche II für ein Gebiet südöstlich der Ohmstraße, aufzustellen. Dieser Beschluss wird 
hiermit bekannt gemacht.  
 
Planungsziel für die Teilfläche I ist eine Erweiterung der Seniorenwohnanlage. 
Planungsziel für die Teilfläche II ist eine Ausweisung entsprechend der vorhandenen 
gewerblichen Nutzung. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich in der Zeit vom 23.03. bis 30.03.2009   in der Stadtverwaltung 
Eutin, Fachbereich Bauen, Zimmer 9, Lübecker Straße 17, 23701 Eutin, während der 
Sprechzeiten (montags - donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
15.30 Uhr, freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr) über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 
die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und innerhalb dieses Zeitraumes 
schriftlich oder während der Sprechzeiten zur Niederschrift zu der Planung äußern.  
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung  ist in dem nachstehenden 
Übersichtsplan umrandet dargestellt.  
 

 



 

                    

 
                 
                                                             S t a d t    E u t i n 
  Eutin, den 02.03.2009                          - Der Bürgermeister – 
                                                                   gez. Schulz                                                                    
                                                                     Bürgermeister 

 


